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Der Planungsprozess des Teilregionalplans Energie 
Durch den Regionalverband wurde der Teilregionalplan Energie mit der Ausweisung von Vorrangge-

bieten für Windenergie und Vorbehaltsgebieten für Freiflächensolaranlagen erstellt. 

Die Ergebnisse wurden in mehreren Veranstaltungen in Bad Saulgau, Weingarten und in Heiligenberg 

der Öffentlichkeit vorgestellt.  

Anschließend haben alle Bürger, Kommunen und Betroffene zwei Monate Zeit um Einsicht in die Pla-

nungsunterlagen zu nehmen und Stellungnahmen im Rahmen einer Anhörungsphase abzugeben. 

Sämtliche Stellungnahmen muss der Regionalverband anschließend abarbeiten und ggf. in die Ge-

bietskulisse einbeziehen.   

Der Vorteil der Ausweisung der Vorranggebiete für Windkraft durch den Regionalverband be-

steht darin, dass diese Gebiete nach den Kriterien einer strategischen Umweltprüfung nach un-

terschiedlichen Schutzgütern untersucht wurden und damit eine Zusammenfassung und Be-

wertung der Umweltauswirkungen auf diese erstellt wurde.  

Entscheidungsgremium für die definitive Flächenausweisung ist die Verbandsversammlung, die sich 

aus den Vertretern der drei Kreistage (Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen) zusammensetzt.  

Der Satzungsbeschluss wird Ende 2025 durch die Verbandsversammlung angestrebt. 

 

Hintergrund ist die gesetzliche Vorgabe der Bundesregierung 1,8% der kommunalen Flächen für die 

Windkraft bereit zu stellen.  

Allgemeine Informationen zur Windkraft 
Eine Windkraftanlage (in Folgenden WKA) hat 5-6 MW Leistung und produziert im Durchschnitt ca. 8-

10 GWh Strom pro Jahr. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch an Strom von 3.000 kWh pro 

Haushalt bedeutet dies, dass mit einem Windrad mehr als 3.000 Haushalte pro Jahr mit Strom ver-

sorgt werden können. Eine WKA benötigt 0,7 ha Fläche. Zum Vergleich: Bei Freiflächen-PV-Anlagen 

ist auf einem Hektar ca. 1 MW Leistung Strom installierbar und werden in unseren Breiten ca. 0,5 - 1,0  

GWh Strom pro Jahr erzeugt. 

Windkraftanlagen haben damit eine hohe Flächeneffektivität. 

 

Während PV-Anlagen nur tagsüber und vorwiegend im Frühjahr bis zum Spätsommer viel Strom er-

zeugen, sind Windkraftanlagen komplementär zwischen Herbst und Frühjahr ganztags besonders leis-

tungsfähig.  

Diese beiden Techniken ergänzen sich somit in idealer Weise für eine ganzjährige Produktion ausrei-

chender Mengen an regenerativer Energie. 

Es gibt pro Jahr ca. 10 Tage, an denen aufgrund der vielzitierten „Dunkelflaute“ nicht genügend rege-

nerative Energie aus Wind und Sonne für die Versorgung des Energiebedarfs der BRD erzeugt wer-

den kann.    

http://www.energieforum-isny.de/
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Baugesetzbuch *) (BauGB) 

§ 249 Sonderregelungen für Windenergieanlagen an Land 

(7) Sobald und solange nach Ablauf des jeweiligen Stichtages gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes weder der Flächenbeitragswert nach Spalte 1 oder Spalte 2 der Anlage zum Windenergief-
lächenbedarfsgesetz noch ein daraus abgeleitetes Teilflächenziel nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 
2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes erreicht wird, 
1. entfällt die Rechtsfolge des Absatzes 2 und 
2. können Darstellungen in Flächennutzungsplänen, Ziele der Raumordnung sowie sonstige Maßnahmen der 
Landesplanung einem Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, das der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
der Windenergie dient, nicht entgegengehalten werden. 

 
Landesgesetze nach Absatz 9 Satz 1 und 4 sind nicht mehr anzuwenden, wenn gemäß § 5 Absatz 3 Satz 2 des 

Windenergieflächenbedarfsgesetzes festgestellt wurde, dass ein Land den Nachweis gemäß § 3 Absatz 3 des 

Windenergieflächenbedarfsgesetzes bis zum Ablauf des 30. November 2024 nicht erbracht hat oder wenn der 

Flächenbeitragswert nach Spalte 1 oder Spalte 2 der Anlage zum Windenergieflächenbedarfsgesetz zum jeweili-

gen Stichtag nicht erreicht wird. 

Die Auswirkungen dieser „Superprivilegierung“ sollten unbedingt vermieden werden. Ansonsten ist mit 

dem Verlust jeglicher räumlicher Planungs- und Steuerungsoptionen für die Kommune zu rechnen. Bei 

Windanlagen an Land hat die Kommune kein Vetorecht.  

Daher arbeitet der Regionalverband unter Hochdruck den Teilregionalplan Erneuerbare Energie frist-

gerecht umzusetzen, so dass eine Superprivilegierung vermutlich nicht eintreten wird. 

Handlungsempfehlung von REFI e.V. 

Konsequenzen aus dem Teilregionalplan Energie für das Vorgehen 

 

• Unterstützung der Kommunen und Stadtverwaltungen, die ausgewiesenen Flächen für Wind-

kraft) im beschleunigten Genehmigungsverfahren zu ermöglichen. 

• Unterstützung und Beratung der Gemeinden sofern gewünscht, sinnvoll und nötig.  

• Durch eine gemeinsame Informationen in der Presse, den Sozialen Medien usw. den (be-

wussten?) Fehlinformationen der kleinen aber sehr lauten Gruppen der Windkraftgegner ent-

gegen zu treten und eine sachliche Kommunikation einfordern.  

• Da im Anhörungsverfahren des Regionalplans BW vom 29.1. – 29.3.2024 Änderungsvor-

schläge gemacht werden können, sollten konstruktive Anregungen eingebracht und entspre-

chende Stellungnahmen abgegeben werden.  

• Ein deutliches öffentliches Signal in der politischen Landschaft setzen, dass es nicht nur die 

lautstarke und kleine Gruppe der Alles-Verhinderer gibt, sondern eine große (aber bislang viel 

zu leise) Mehrheit der Bürgerschaft, die für die Umsetzung der Energiewende hier und jetzt 

eintritt. 

• Herbeiführen einer parteiübergreifenden Unterstützung in den betroffenen Gemeinderäten und 

Verwaltungen für dieses Vorgehen. Alle Fraktionen sollten parteiübergreifend „an einem 

Strang ziehen“ und die Energiewende vorantreiben. Als gutes Beispiel kann der Beschluss 

des Gemeinderats von Argenbühl dienen. 

• Idealerweise werden durch Gemeinderatsbeschlüsse feste „Meilensteine“ gesetzt, und deren 

Zielerreichung auch kontinuierlich durch Sachstandsberichte den Gremien zur Überprüfung 

vorgelegt. 

http://www.energieforum-isny.de/
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Bürgerbeteiligung 
 

Für die Akzeptanz von allen erneuerbaren Energien in der Bevölkerung ist die Möglichkeit einer finan-

ziellen Beteiligung vorzusehen, ebenso wie für die Kommunen selbst,  regionale Energiegenossen-

schaften sowie auch die Besitzer*innen des Grund und Bodens. 

 

Die Kommunen profitieren prima vista durch zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen, gegebenenfalls 

darüber hinaus durch freiwillige Abgaben der Betreiber der regenerativen Energieerzeugungsanlagen. 

So dürfen beispielsweise bei neuen Solarparks den Standortgemeinden Beträge von insgesamt 0,2 

Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden.  

Die Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg findet auf Ebene der 
Landkreise / Landratsämter als untere Genehmigungsbehörden statt. 

 
Nach Änderung des Landesplanungsgesetzes (LplG) haben Kommunen die Möglichkeit erhalten, 
Standorte für regionalbedeutsame Windkraftanlagen in ihren Flächennutzungsplanungen selbst 
planerisch zu steuern (nur noch bis zum 01. Februar 2024, vgl. § 245e Abs. 1 BauGB). Die 
Umsetzung der Flächenvorgaben des Windenergieflächenbedarfsgesetzes erfolgt durch die Träger 
der Regionalplanung im Rahmen der Regionalen Planungsoffensive. 

 

Zuständigkeiten 
 
Zuständig für die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung sind die unteren Immissi-
onsschutzbehörden (§ 1 Verordnung über Zuständigkeiten für Angelegenheiten des Immissionsschut-
zes - ImSchZuVO). Untere Immissionsschutzbehörde ist in den Stadtkreisen die Stadtverwaltung und 
in Landkreisen das Landratsamt. 

 

Task-Force zur Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren 

Energien 

 
Die baden-württembergische Landesregierung hat eine Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus 
der Erneuerbaren Energien eingerichtet. Sie soll unter anderem die aktuellen Planungs- und 
Genehmigungszeiten mindestens halbieren und vorrangig Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Ausbaus der Windenergie an Land umsetzen. 
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Beschleunigtes Genehmigungsverfahren 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von Windenergieanlagen in Baden-Württemberg sind – 
abhängig von der Verfahrensart – folgende gesetzliche Fristen zu beachten: 
 

• Eingangsbestätigung des Antrags und der Unterlagen hat unverzüglich zu erfolgen (schriftlich 
oder elektronisch) (§ 6 der 9. BImSchV). 

 

• Nach Eingang der Unterlagen erfolgt unverzüglich, in der Regel innerhalb eines Monats, die 
Prüfung auf Vollständigkeit, wobei eine Verlängerung um 2 Wochen in begründeten 
Ausnahmefällen einmalig möglich ist (§ 7 Abs. 1 S. 1, 2 der 9. BImSchV). 

 

• Aufforderung zur Ergänzung unverzüglich; Ergänzung des Antrags oder der Unterlagen 
innerhalb einer angemessenen Frist (§ 7 Abs. 1 S. 3 der 9. BImSchV). 

 

• Teilprüfungen sind auch vor Vorlage der vollständigen Unterlagen vorzunehmen, soweit dies 
nach den bereits vorliegenden Unterlagen möglich ist (§ 7 Abs. 1 S. 4 der 9. BImSchV).  

 

• Öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens und einmonatige Auslegung zur Einsicht (§ 10 Abs. 
3 S. 2 BImSchG, §§ 8 ff. der 9. BImSchV). 

 

• Zwischen öffentlicher Bekanntmachung und Auslegung sollte eine Woche liegen (§ 9 Abs. 2 der 
9. BImSchV). 

 

• Einwendungen können bis 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist erhoben werden (§ 10 
Abs. 3 S. 4 BImSchG). 

 

• Eine Entscheidung über das Vorhaben ist nach 7 Monaten bzw. bei vereinfachtem Verfahren 
nach 3 Monaten zu treffen, wobei eine Verlängerung um 3 Monate mit Begründung möglich ist 
(§ 10 Abs. 6a BImSchG). 

 
• Der Genehmigungsbescheid ist dem Antragsteller und den Personen, die Einwendungen 

erhoben haben, zuzustellen (§ 10 Abs. 7 BImSchG). Die Zustellung des Genehmigungsbescheids 
an die Personen, die Einwendungen erhoben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung 
nach den Regelungen des § 10 Abs. 8 BImSchG ersetzt werden. 
 

Quelle: PRAXISLEITFADEN „VERFAHRENSSCHRITTE IN GENEHMIGUNGSVERFAHREN VON WINDENERGIE- 

ANLAGEN“ 
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Faktencheck – Zehn Mythen rund um Windenergie 
 
Mythos #1: „Windräder stehen nur still.“ 
 
Das muss eine optische Täuschung sein, denn würden Windkraftanlagen immer stillstehen, würden 
sie nicht so viel Strom in das Stromnetz einspeisen. Die Windenergie macht einen stetig wachsenden 
Anteil an der Stromerzeugung aus, zumindest in Deutschland. Allein im Jahr 2022 wurden rund 
123,45 TWh in das deutsche Stromnetz eingespeist. 
Mögliche Gründe für stillstehende Windräder sind Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Windkraft-
anlagen, Rücksichtahme auf Brut- und Ausflugszeiten von Vögeln oder weil durch zu starken Wind zu 
viel Strom ins Netz eingespeist wurde.  
Auch zum Schutz umliegender Anwohner:innen stehen Windkraftanlagen gelegentlich still. Zum Bei-
spiel, wenn sie bei tiefstehender Sonne länger als 30 Minuten Schatten auf die umliegenden Häuser 
werfen. 
 

Mythos #2: „Windkraftanlagen töten Vögel.“ 
 
Ein Mythos, der sich hartnäckig hält und von dem oft automatisch in Zusammenhang mit Windkraftan-
lagen gesprochen wird – Windkraftanlagen seien dafür verantwortlich, dass sehr viele Vögel verunglü-
cken. Das ist aber nicht ganz korrekt, nur in seltenen Fällen kollidieren Vögel mit Anlagen, wenn sie 
diese zu spät als Hindernis wahrnehmen. Glasscheiben hingegen stellen eine viel größere Gefahr für 
Vögel dar. Jedes Jahr verunglücken über 115 Millionen Vögel in Deutschland durch einen Aufprall auf 
Glasscheiben – Bushaltestellen nicht inklusive. 

 
Mythos #3: „Der durch Windräder erzeugte Infraschall macht krank.“ 
 

http://www.energieforum-isny.de/


  
REFI e.V. informiert   www.energieforum-isny.de  

 

7 
 

Infraschall sind Töne, die unterhalb einer Frequenz von 20 Hertz liegen und die das menschlichen Ge-
hör nicht wahrnehmen kann. 
Infraschall ist ein fester Bestandteil unserer Lebenswelt und kann sowohl aus natürlichen als auch aus 
technischen Quellen hervorgehen. Natürliche Quellen sind z.B. Wind, Gewitter, Vulkane und Meteori-
ten. Klima- und Lüftungsanlagen, Kraftfahrzeuge, Kühlschränke und Windkraftanlagen sind unter an-
derem technische Ursprünge für Infraschall.  
In den vergangenen Jahren entzündete sich eine Diskussion, ob die Infraschallemissionen von Wind-
anlagen gesundheitsschädlich für Anwohner in der Nähe sein können. Das lag auch daran, dass in 
einer 2005 veröffentlichten Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) die 
Windanlagen-Schallemissionen falsch berechnet wurden. Die Studie gab die Infraschall-Emission mit 
100 Dezibel in an, während der wirkliche Wert bei 64 Dezibel und damit 36 Dezibel niedriger lag. Nach 
viel Kritik korrigierte sich die BGR erst im Jahr 2021. Das brachte den damaligen Wirtschaftsminister 
Altmaier dazu, sich für den Fehler seiner unterstellten Behörde zu entschuldigen.  
Wie ist es denn mit der Gesundheit? Die bayrischen Landesämter für Umwelt und Gesundheit be-
schäftigten sich mit der Frage nach möglichen gesundheitlichen Gefahren und veröffentlichten ge-
meinsam eine Broschüre zu Windenergieanlagen, Infraschall und Gesundheit [PDF]. Sie betrachteten 
verschiedene Studien zum Thema und kamen zum Fazit, dass viele sorgfältige, wissenschaftliche Stu-
dien existieren, bisher ohne einen Nachweis, dass die Infraschallemissionen von Windkraftanlagen 
einen schädlichen Effekt aufweisen. 
Daher muss man sich bei Windkraftanlagen keine Sorgen machen. Der Infraschall wird von anderen 
natürlichen Umgebungsgeräuschen überdeckt und hat eine niedrige Intensität, sodass wir Menschen 
ihn schon wenige hundert Meter weiter nicht mehr wahrnehmen können. 
 

Mythos #4: „Windkraftanlagen können nicht recycelt werden.“ 
 
Eine Windkraftanlage hat eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren, bis sie wieder zurückgebaut wird. 
Grundsätzlich müssen Windkraftanlagen nicht nach 20 oder 30 Jahren, also nach Auslauf der finanzi-
ellen Förderung durch das Erneuerbare Energien Gesetz, zurückgebaut werden. Sie können auch 
weiterhin betrieben werden. Ist dies nicht der Fall und eine Anlage muss abgebaut werden, können bis 
zu 90 Prozent der Komponenten in Recyclingkreisläufe zurückgeführt werden – z.B. metallhaltige An-
lagenteile, die Elektrik, die Fundamente und der Turm. 
 

Mythos #5: „Windenergie ist energetisch nicht effizient.“ 
 
Ein weiterer Mythos stellt die Windkraft grundsätzlich in Frage: Sind Windkraftanlagen überhaupt effi-
zient? Eine Windkraftanlage erzeugt nach etwa sieben Monaten so viel Energie, dass sie die Energie 
für den Bau, den Betrieb und den Rückbau bereits wieder herausgeholt hat.  
Jede weitere Betriebsstunde produziert die Windkraftanlage sauberen Strom – „netto“ und mindestens 
20 Jahre lang. Für andere herkömmliche Energieerzeugungsanlagen ist das in dieser Form nicht um-
setzbar. Die Antwort lautet also: ja, Windkraftanlagen sind effizient. 
 

Mythos #6: „Windräder zerstören das Landschaftsbild.“ 
 
Ein Mythos, an dem sich die Geister scheiden: Windkraftanlagen zerstören das Landschaftsbild. Die 
Schönheit liegt allerdings immer im Auge des Betrachters. Historische Windmühlen beispielsweise 
wurden nach ihrer Fertigstellung als störend empfunden und sind heute Teil unserer Landschaft und 
unserer Sehgewohnheit. Warum sollten wir uns also nicht auch an Windkraftanlagen auf unseren Fel-
dern und in unseren Wäldern gewöhnen? Und schon zwei Prozent der Landesfläche von ganz 
Deutschland reichen aus, um den erforderlichen Beitrag an Windenergie zu leisten. Noch dazu ist da-
von auszugehen, dass aufgrund des technologischen Fortschritts für die Klimaziele der Bundesregie-
rung nur unwesentlich mehr Windkraftanlagen benötigt werden, als heute bereits errichtet sind. Alte 
Anlagen können dabei durch moderne, effizientere Anlagen ersetzt werden – Stichwort: Repowering. 

http://www.energieforum-isny.de/
https://www.nordbayern.de/wirtschaft/fataler-rechenfehler-bremst-die-windkraft-aus-1.11034210
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf
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Mythos #7: „Windenergieanlagen blinken in der Nacht und belästigen durch Schat-
tenwurf“ 
 
Windenergieanlagen müssen ab einer Gesamthöhe von 100 Metern nachts durch Lichtsignale ge-
kennzeichnet werden. Die blinkenden Lichter werden von Anwohnern häufig als störend empfunden. 
Die Branche hat jahrelang für die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung gekämpft. 
Jetzt hat der Bund dafür die Voraussetzungen geschaffen und Systeme zugelassen. Deutschlandweit 
werden die Anlagen nun mit dieser Technologie ausgestattet. Nur wenn Flugobjekte erkannt werden, 
geht die Beleuchtung an. Gut 90 Prozent weniger Lichtaktivität sind das Ergebnis.  
Auch für den Schattenwurf der Rotorenblätter gibt es definierte Immissionsschutzregelungen. Dem-
nach muss eine Windkraftanlage vorübergehend abgeschaltet werden, wenn ihr Schatten länger als 
30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus fällt.  
 

Mythos #8: „Windenergieanlagen zerstören Waldflächen“  
 
Was umgangssprachlich als „Wind im Wald“ betitelt wird, ist mit „Windenergie auf forstwirtschaftlichen 
Nutzflächen“ deutlich besser umschrieben, denn Waldgebiete mit besonders wertvollen Laub- und 
Mischwäldern oder Schutzgebiete mit besonders hoher ökologischer Wertigkeit für Mensch und Tier 
sind von der Windenergienutzung stets ausgeschlossen.  
In den forstwirtschaftlichen Nutzflächen kann die Windenergie ein wichtiger Partner sein, um den kli-
magerechten Umbau zu stabilen Mischwäldern voran zu bringen. Für die Windenergieanlagen sind oft 
nur kleinflächige Rodungen nötig. Durch Dürre und Schädlinge verursachte Kahlflächen können dafür 
unmittelbar genutzt werden 
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Mythos #9: „Windenergie schadet dem Tourismus“  
 
Diverse Untersuchungen und verschiedene, kreative Ferienorte beweisen, dass Tourismus und Wind-
energie nicht nur Hand in Hand gehen, sondern Windenergie sogar positive Effekte auf Besucherzah-
len und Übernachtungen haben kann. Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in 
Nordeuropa (NIT)11 hat ergeben, dass nur rund ein bis zwei Prozent der Schleswig-Holstein-Urlauber 
das Bundesland aufgrund der Windkraft nicht wieder besuchen würden. Ca. 98 Prozent der Befragten 
äußerten keinerlei landschaftsbezogene Gründe für ein Fernbleiben von der Destination in Schleswig-
Holstein. In einem Zeitvergleich über 15 Jahre sind die Störgefühle durch Windkraftanlagen in der 
Tendenz sogar noch leicht gesunken. 
 

Mythos #10: Wirbelschleppen verändern das Klima 
 
Nachdem von Seiten der Windenergiegegner das Argument erhoben wurde, dass die Wirbel-
schleppen der Windkraftanlagen massive Auswirkungen auf das lokale Klima haben, wurde die 
wissenschaftliche Begründung dafür durch Dr. Natalis recherchiert.  
 
Zusammenfassende Informationen zu sog. Windschleppen: 

 
 
- Artikel zu Verlusten durch „wake-effects“ großer Windanlagen offshore und onshore: 

 
Downstream wake effects können offshore bis zu 100 km weit gemessen werden, allerdings nur un-
ter ganz bestimmten atmosphärischen Bedingungen, die dazu führen, dass die Wasseroberfläche 
kälter ist als die Bodenluft. Unter anderen Bedingungen reichen diese Effekte offshore Meter bis we-
nige Kilometer weit. 
Die Autoren schätzen, dass es durch diese Effekte zu einem Stromproduktionsverlust von < 10% 
kommt. Die Verluste sind max. abhängig von sog. stabilen, neutralen oder instabilen atmosphäri-
schen Bedingungen ab. Inwieweit Rotorblattbelastungen die Lebensdauer der WEA‘s reduzieren ist 
nicht bekannt. 
 
https://websites.fraunhofer.de/IWES-Blog/en/large-scale-wind-farm-effects-a-key-contributor-for-eco-
nomic-wind-farm-operation/martin-doerenkaemper 
 

http://www.energieforum-isny.de/
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https://www.nature.com/articles/s41560-018-0281-2 
 

- Der Einfluss von „wake-shear“ auf das Mikroklima: 
 
in diesem Artikel wurden 17 Windparks in den USA erfasst. Bei 10 der 17 WEA‘s wurden Ergebnisse 
gefunden, die Abweichungen gegenüber neutralen Messstationen von > 3% erfassten.  
Das untersuchte Gras zeigte dabei sowohl vermehrtes als auch vermindertes Wachstum. Dabei fan-
den sich über Jahre keine gleichbleibende Veränderungen dieser Effekte. Die Autoren vermuten, 
dass der Wetterverlauf innerhalb einer Wachstumsperiode und die Windschleppen sich u.U. zu posi-
tiven oder negativen Graswachstum ergänzen. 
 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac8da9 

 
- Near-Ground Effects of Wind Turbines: Observations and Physical Mechanisms: 

 
In diesem Artikel werden die Ergebnisse bodennahen Effekte einer WEA über 4 Jahre follow up be-
richtet. Bodennahe Windveränderungen wurden gemessen. Die bodennahe Wärmestromdichte war 
unverändert. Die bodennahen Temperaturveränderungen lagen < 0.4° Celcius. Dabei fanden sich 
Erwärmungen bei stabilen oder neutralen atmosphärischen Wetterbedingungen, Abkühlungen bei 
instabilen Wetterbedingungen.  
 
https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/149/3/MWR-D-20-0186.1.xml 

 
Schlussfolgerung zum Mythos, Windschleppen würden zu Austrocknung und weitreichenden 
Vegetations- und Biodiversitätsveränderungen führen: 
 
- Bodennahe Temperaturveränderungen durch WEA‘s sind minimal und nicht stabil. 
- WEA‘s können zu vermehrtem und verminderten Wachstum führen. Diese minimalen Veränderungen 

(< 3% gegenüber vergleichbaren Flächen) sind höchstgradig von den Wetterbedingungen und nicht 
von sog. „wake effects“ (Wirbelschleppen) abhängig. 

 

Quellen: https://www.thyssenkrupp.com/de/stories/nachhaltigkeit-und-klimaschutz/faktencheck-sechs-

mythen-rund-um-windenergie , Bundesverband Windenergie (BWE), eigene Recherchen Dr. Natalis 

 

http://www.energieforum-isny.de/
https://www.nature.com/articles/s41560-018-0281-2
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac8da9
https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/149/3/MWR-D-20-0186.1.xml
https://www.thyssenkrupp.com/de/stories/nachhaltigkeit-und-klimaschutz/faktencheck-sechs-mythen-rund-um-windenergie
https://www.thyssenkrupp.com/de/stories/nachhaltigkeit-und-klimaschutz/faktencheck-sechs-mythen-rund-um-windenergie
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Weitere Informationen 

 

Energieatlas Bayern  

Energie-Atlas Bayern – der Kartenviewer des Freistaats Bayern zur Energiewende 

Themenplattform Windenergie Bayern  

Themenplattform für das Planen und Genehmigen von Windenergie-anlagen | Energie-Atlas Bayern 

Bayerische Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK)  

Windkümmerer in Kommunen (bayern.de) 

Zuständige Windkümmerer für Schwaben:  

Energie- und Umweltzentrum Allgäu mit Energieagentur Ebersberg-München gemeinnützige GmbH 

(Bietergemeinschaft) 

Informationen zu Fördermöglichkeiten / Windkraft in Bayern: 

Förderung | Energie-Atlas Bayern 

Windatlas Baden-Württemberg 

Windatlas BW: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (baden-

wuerttemberg.de) 

http://www.energieforum-isny.de/
https://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?c=677751,5422939&z=8&l=atkis,16e00f5d-9389-417f-a774-7f055fd45d2b&t=wind
https://www.energieatlas.bayern.de/thema_wind/themenplattform_windenergie
https://www.lenk.bayern.de/themen/energiewende/windkuemmerer_kommunen/index.html
https://www.energieatlas.bayern.de/thema_energie/foerderung#wind
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/windenergie/planung-genehmigung-und-bau/windatlas-bw/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/windenergie/planung-genehmigung-und-bau/windatlas-bw/

